
 

 

Umgang mit der Orgel in der Corona-Zeit (Stand: 15. Mai 2020)  

Grundlegende Fragen zur Musikausübung im kirchlichen Bereich des Bistums Osnabrück zur Zeit der Corona-
Pandemie beantwortet das Arbeitspapier Aktuelle musikalische Empfehlungen in der Corona-Zeit1. Da in den 
vergangenen Tagen vermehrt neue Empfehlungen, aber auch Fragen zum sachgerechten Umgang mit dem 
Instrument Orgel aufgekommen sind, soll an dieser Stelle der Versuch einer Einordnung derselben vorge-
nommen werden. Bei den Ausführungen handelt es sich um dringende Empfehlungen seitens der kirchenmu-
sikalischen Fachaufsicht. 

 

Allgemein  

Grundsätzlich gilt als gesichert, dass das Instrument Orgel kein höheres Risikopotential besitzt. Der Bund 
deutscher Orgelbauer schreibt hierzu:  

Beim Orgelspiel wird im Verhältnis zur Raumgröße nur sehr wenig Luft bewegt. Es entsteht 
dadurch keine erhöhte Belastung mit Aerosolen. Außerdem ist die Windzufuhr zum Schleuderge-
bläse so weit von potentiellen Verbreitern von Viren entfernt, dass ein Vielfaches der geforderten 
Mindestabstände gegeben ist. 2 

 

Hinsichtlich des Kontakts von Organisten*innen mit den unterschiedlichen Bestandteilen des Spieltischs (Tas-
ten, Registerzüge etc.) kann eine Gefahrenanalyse nur in sehr differenzierter Form erfolgen. Zu beachten sind 
sowohl der Schutz vor der Übertragung von Coronaviren wie auch der Schutz des anvertrauten Instruments. 
Folgende Aspekte sind hierbei zu berücksichtigen: 

 

¶ Wie viele Personen spielen an dem jeweiligen Instrument? 

¶ Lässt sich der Orgelplan so gestalten, dass nur eine Person pro Wochenende spielt und in der Woche 
sich ein nutzungsfreies Zeitintervall von 72 Stunden ergibt 

¶ In welchen zeitlichen Abständen wechseln die unterschiedlichen Personen? 

¶ Kann ein weiterer Kontakt Dritter mit den für das Spiel des Instruments wesentlichen Flächen ausge-
schlossen werden? 

¶ Welche Materialien sind im und am Spieltisch verbaut und wie ist deren Empfindlichkeit hinsichtlich der 
Behandlung mit chemischen Stoffen einzuschätzen? 

¶ Wird beim Orgelspiel am Spieltisch mitgesungen? 

 

Drei Fallbeispiele mögen die unterschiedlichen Konsequenzen bei Beantwortung der Fragen erläutern: 

 

1. Die Orgel wird nur von einer Person gespielt und Kontakte mit anderen Personen können ausge-
schlossen werden. In diesem Fall ist nichts weiter zu beachten, da keine Gefährdung anderer Perso-
nen vorliegt. Es genügen die allgemeinen Regeln zur Handhygiene. 
 

2. Im Verlauf eines Wochenendes teilen sich drei Organisten*innen den Dienst bei insgesamt 5 Gottes-
diensten. Alle Personen übernehmen auch Kantorendienste vom Instrument aus. In diesem Fall ist die 
hygienische Bewertung deutlich komplexer. Alle drei Personen sollen aus Sicherheitsgründen eine 
Handdesinfektion mit einem entsprechend zugelassenen Präparat vornehmen. Die singenden Organis-
ten*innen müssen zusätzlich den Spieltisch sowie weitere Kontaktflächen (Liedanzeiger, Mikrofon ohne 
Einwegüberzug etc.) mit einem Flächendesinfektionsmittel reinigen. Der Arbeitsschutz im Bistum Osn-
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abrück bewertet derartige Situationen als Tätigkeiten im öffentlichen Raum und schreibt entsprechend 
eine Desinfektionspflicht vor. Aus Sicherheitsgründen geschieht dies wohlwissend, dass derzeit die 
Kontaminierung über Schmierinfektionen wissenschaftlich nicht einheitlich bewertet wird. Für die Des-
infektion der genannten Flächen ist aber ebenfalls dringend zu beachten, dass der Gebrauch von Des-
infektionsmitteln zu schwerwiegenden Schäden an den behandelten Orgelteilen führen kann! Weitere 
Infos zur Art der gebotenen Desinfektion folgen weiter unten. 
 

3. Verteilt über die gesamte Woche teilen sich zwei Organisten*innen den Dienst bei vier Gottesdiensten. 
Der zeitliche Abstand der Gottesdienste beträgt jeweils weniger als 72 Stunden. Beide Personen sin-
gen nicht von der Orgel aus. In diesem Fall reicht es aus, dass beide die Handdesinfektion vor und 
nach dem Spiel betreiben sowie während der gesamten Zeit am Instrument einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. 
 

4. An einer historischen / qualitativ hochwertig ausgestatteten Orgel (z. B. wertvolle Beläge am Spieltisch 
wie Edelhölzer, Schelllack, Elfenbein etc.) versehen zwei Organisten*innen den Dienst. Inklusive per-
sönlicher Übezeit gibt es kein spielfreies 72-Stunden-Intervall im gesamten Wochenverlauf. Ein geeig-
netes Desinfektionsmittel in Form zugelassener Hygienetücher für empfindliche Materialien (s. u.) steht 
nicht zur Verfügung. In diesem Fall ist eine weitere Nutzung des Instruments nicht möglich!   

 

Zu Art und Umfang der o. g. Desinfektion folgen nun einige Hinweise. Diese sind nach Rücksprache mit Or-
gelbaufirmen entstanden, die im Einzugsbereich des Bistums Osnabrück tätig sind.  

 

¶ Die Verwendung von Desinfektionsmitteln in Sprühform ist verboten! 

¶ Für die Verwendung an Orgelspieltisch der Kategorie 13  genehmigte Desinfektionsmittel bestehen le-
diglich aus einem Alkohol-Wasser-Gemisch (Isopropanol 70%).   

¶ Das vorsichtige Abreiben erfolgt nur über ein Fasertuch und beschränkt sich auf die Kontaktflächen. 

¶ Ein für die Verwendung an Orgelspieltisch der Kategorie 24  genehmigtes Desinfektionsmittel sind die 
Hygienetücher, deren begrenzt viruzide Wirksamkeit amtlich bestätigt ist.5 

¶ Vor dem ersten Gebrauch ist immer ein vorsichtiger Test an unauffälligen Stellen vorzunehmen. 

¶ Die Desinfektion von Kunststoffbelägen und lackierten Hölzern gilt als unproblematisch. 
 
Unabhängig von der ggf. existierenden Notwendigkeit zur Desinfektion eines Orgelspieltischs ist dringend da-
rauf hinzuweisen, dass eine gründliche Spieltischreinigung zu den organistischen Pflichten zählt. 
 
Wie bereits ausgeführt, umfasst die ggf. existierende Desinfektionspflicht auch andere gemeinsam genutzte 
Arbeitsmittel wie z. B. Liedanzeiger, Mikrofon und Orgelbegleitbücher.  
Folgender kurzer Hinweis sollte in dieser oder ähnlicher Form im Bedarfsfall (Benutzung durch mehrere Per-
sonen) an der Orgel angebracht sein: 
 

Hinweis für die Organisten*innen 
Bitte desinfizieren Sie vor jedem Orgelspiel Ihre Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsspray. 
Für den Fall, dass mitgesungen bzw. ohne Mundschutz gespielt wird, müssen sämtliche benutzten 
Tasten, Registerzüge bzw. -schalter sowie angrenzende Flächen mit dem bereitstehenden Flä-
chendesinfektionsmittel gesäubert werden. Benutzen Sie bitte hierzu die bereitliegenden Tücher. Glei-
ches gilt auch für die Orgelbank, den Liedanzeiger, das Mikrofon, die Orgelbücher …  
Im Sinne des kollegialen Gesundheitsschutzes: Vielen Dank für Ihr/euer Mittun! 

 
 
Und als letzter Hinweis: Bei der Frage der Desinfektion von Orgelspieltischen handelt es sich im Extremfall um 
eine Güterabwägung zwischen Gesundheitsschutz auf der einen und dem Werterhalt des Instruments auf der 
anderen Seite. Im Zweifel oder bei bestehenden Rückfragen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Regio-
nalkantoren*innen! 
 
 
Die Orgelsachverständigen im Bistum Osnabrück (Kontakt: Martin Tigges, Mail: m.tigges@bistum-os.de) 
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 Kategorie 1: Spieltisch mit Tasten, Zügen und Kippschaltern aus Kunststoff bzw. lackierten Hölzern. 

4
 Kategorie 2: Spieltisch mit Tasten, Zügen und Kippschaltern aus Edelhölzern, Knochenbelag, Elfenbein, Schelllack etc.. 

5
 z. B.Hartmann Microbac Tissue: https://produktkatalog.bode-chemie.de/produkte/flaechen/mikrobac_tissues.php  
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